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EINLADUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG
Freitag, 27. November 2020, 20.00 Uhr 

Turnhalle Stockberg, Siebnen

Geschätzte Mitbürgerinnen 
Geschätzte Mitbürger

Der Gemeinderat lädt die Stimmberechtigten der Gemeinde Schübelbach herzlich zur Budgetgemeindeversammlung vom  
27. November 2020 in der Turnhalle Stockberg in Siebnen ein. 

Zur Behandlung gelangen die nachstehenden Traktanden:

Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

1. Wahl der Stimmenzähler/innen
2. Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Schübelbach an die Familie Thomas und Kathrin 

Fiedler, geboren am 20. Januar 1979 und am 15. August 1981, von Deutschland
3. Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Schübelbach an Marjana Gjoka, geboren am 3. Januar 

1998, von Kosovo
4. Beschlussfassung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts von Schübelbach an Limani Halime, geboren am 21. Okto - 

ber 1997, von Mazedonien
5. Genehmigung eines Nachkredits zu Lasten des Voranschlags 2020 der Wasserversorgung
6. Genehmigung der Voranschläge 2021 der Gemeinderechnung und der Zweigrechnungen des Alters- und Pflegeheims 

Obigrueh Schübelbach, der Elektrizitätsversorgung und der Wasserversorgung

Traktanden, die der Urnenabstimmung unterliegen

7. Beschlussfassung über das Reglement über die schulergänzende Betreuung der Gemeinde Schübelbach
Die Berichte und Anträge zu den vorstehenden Traktanden sind in dieser Broschüre aufgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis auf 
Seite 2) und liegen zur Einsichtnahme auf der Gemeindeverwaltung auf. Die Traktanden 1 bis 6 werden an der Gemeindever-
sammlung definitiv verabschiedet. Die Urnenabstimmung über das das Reglement über die schulergänzende Betreuung der 
Gemeinde Schübelbach ist für den 7. März 2021 vorgesehen.
Für die Besucherinnen und Besucher gilt aufgrund der Coronamassnahmen eine Maskenpflicht. Zudem werden 
mit dem Talon auf der zweitletzten Seite dieser Broschüre die Kontaktdaten aufgenommen.
Der Gemeinderat Schübelbach freut sich darauf, Sie an der Gemeindeversammlung willkommen zu heissen. 
Schübelbach, im Oktober 2020
 Im Namen des Gemeinderates
 Der Gemeindepräsident: Othmar Büeler
 Der Gemeindeschreiber: Martin Müller
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TRAKTANDUM 1

Wahl der Stimmenzähler/innen

Die Gemeindeversammlung wählt

-

-

-

-

-

als Stimmenzähler.



TRAKTANDUM 2

Gesuch von Thomas und Kathrin Fiedler  
um Erteilung des Gemeindebürgerrechts  
von Schübelbach

Thomas und Kathrin Fiedler 
Sonnenpark 26b 
8863 Buttikon

Antrag des Gemeinderates Die Gemeindeversammlung beschliesst:
 1. Die Gemeinde Schübelbach erteilt Thomas Fiedler unter Einbezug 

seiner Ehefrau Kathrin Fiedler sowie den Kindern Julian, Charlotte und 
Eneas, gestützt auf § 11 des kantonalen Bürgerrechtsgesetzes vom  
20. April 2011 (KBüG, SRSZ 110.100), das Gemeindebürgerrecht.

 2. Die Gesuchsteller haben gemäss Gebührenreglement für das 
 ordentliche Einbürgerungsverfahren eine Gebühr von insgesamt  
CHF 4 500.– zu entrichten.

 3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

 Thomas Fiedler Kathrin Fiedler
Geburtsdatum/Geburtsort: 20. Januar 1979 in Sangerhausen DE 15. August 1981 in Karlsruhe DE
Staatsangehörigkeit: Deutschland Deutschland
In der Schweiz seit: 1. März 2008 1. Januar 2008
Wohnsitz in Schübelbach seit: 1. Januar 2015 1. Januar 2015
Zivilstand: verheiratet verheiratet
Kinder: Julian Fiedler, geb. 10. Juni 2012 

Charlotte Fiedler, geb. 17. September 2013 
Eneas Fiedler, geb. 28. Oktober 2015

Ausbildung: Gymnasium Georg Cantor, Halle Helmholtz-Gymnasium, Karlsruhe 
Johann Wolfang Goethe-Universität,  Johann Wolfang Goethe-Universität, 
Frankfurt am Main Frankfurt am Main 
Berufsakademie, Mannheim Pädagogische Hochschule,  
Open University, London Luzern

Abschluss: Diplom Wirtschaftsinformatiker (BA) Staatsexamen Gymnasiallehramt 
Bachelor of Arts in Business Administration Master of Arts in Secondary   
 Education

Aktuelle berufliche Tätigkeit: Informatiker, Credit Suisse AG, Zürich Lehrerin, Berufsschule, Ziegelbrücke    
Leumund: Über die Gesuchsteller ist nichts Nachteiliges bekannt.
Publikation im March-Anzeiger: 26. Februar 2020 26. Februar 2020
Publikation im Amtsblatt:  28. Februar 2020 28. Februar 2020
Einbürgerungskommission: Die Anhörungen haben am 8. September 2020 stattgefunden.
 Es sind alle erforderlichen Voraussetzungen für die Einbürgerung 

in Schübelbach erfüllt.
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TRAKTANDUM 3

Gesuch von Marjana Gjoka um  
Erteilung des Gemeindebürgerrechts  
von Schübelbach

Marjana Gjoka 
Mürtschenstrasse 10 
8863 Buttikon

Antrag des Gemeinderates Die Gemeindeversammlung beschliesst:

 1. Die Gemeinde Schübelbach erteilt Frau Marjana Gjoka, gestützt 
auf § 11 des kantonalen Bürgerrechtsgesetzes vom 20. April 2011 
(KBüG, SRSZ 110.100), das Gemeindebürgerrecht.

 2. Die Gesuchstellerin hat gemäss Gebührenreglement für das 
 ordentliche Einbürgerungsverfahren eine Gebühr von insgesamt  
CHF 2 700.– zu entrichten.

 3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Geburtsdatum/Geburtsort: 3. Januar 1998 in Lachen SZ

Staatsangehörigkeit: Kosovo

In der Schweiz seit: Geburt

Wohnsitz in Schübelbach seit: Geburt

Zivilstand: ledig

Ausbildung: Primarschule, Schübelbach 
Sekundarschule, Buttikon 
Kantonsschule Ausserschwyz, Nuolen 
Hochschule, Luzern

Abschluss:  Matura

Aktuelle berufliche Tätigkeit: Studentin (Bachelor of Science in Business Administration,  
Hochschule Luzern) 
Verkäuferin (Denner Partner, Buttikon)

Leumund: Über die Gesuchstellerin ist nichts Nachteiliges bekannt.

Publikation im March-Anzeiger: 27. Mai 2020
Publikation im Amtsblatt: 29. Mai 2020

Einbürgerungskommission: Die Anhörung hat am 8. September 2020 stattgefunden.
 Es sind alle erforderlichen Voraussetzungen für die Einbürgerung  

in Schübelbach erfüllt.
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TRAKTANDUM 4

Gesuch von Halime Limani um  
Erteilung des Gemeindebürgerrechts  
von Schübelbach

Halime Limani 
Kapellstrasse 2 
8854 Siebnen

Antrag des Gemeinderates Die Gemeindeversammlung beschliesst:

 1. Die Gemeinde Schübelbach erteilt Frau Halime Limani, gestützt  
auf § 11 des kantonalen Bürgerrechtsgesetzes vom 20. April 2011 
(KBüG, SRSZ 110.100), das Gemeindebürgerrecht.

 2. Die Gesuchstellerin hat gemäss Gebührenreglement für das  
ordentliche Einbürgerungsverfahren eine Gebühr von insgesamt  
CHF 2 700.– zu entrichten.

 3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Geburtsdatum/Geburtsort: 21. Oktober 1997 in Lachen SZ

Staatsangehörigkeit: Mazedonien

In der Schweiz seit: Geburt

Wohnsitz in Schübelbach seit: Geburt

Zivilstand: ledig

Ausbildung: Primarschule, Siebnen 
Sekundarschule, Siebnen 
Kantonsschule Ausserschwyz, Nuolen 
Universität Zürich

Abschluss:  Matura

Aktuelle berufliche Tätigkeit: Studentin (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Zürich) 
Luftverkehrsangestellte (Swissport, Flughafen Zürich)

Leumund: Über die Gesuchstellerin ist nichts Nachteiliges bekannt.

Publikation im March-Anzeiger: 26. Juni 2019
Publikation im Amtsblatt: 28. Juni 2019

Einbürgerungskommission: Die Anhörung hat am 8. September 2020 stattgefunden.
 Es sind alle erforderlichen Voraussetzungen für die Einbürgerung  

in Schübelbach erfüllt.
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TRAKTANDUM 5

Genehmigung Nachkredite 
Genehmigung von Nachkrediten zu Lasten des Vor
an  schlags 2020 der Wasserversorgung

Bericht:

Gemäss § 36 des Finanzhaushaltsgesetzes für die  Bezirke 
und Gemeinden vom 24. Januar 1994 (FHG-BG, SRSZ 
153.100) ist durch die Gemeindeversammlung ein Nach-

kredit einzuholen, sofern für eine im Laufe des Rechnungs-
jahres notwendige Ausgabe ein Voranschlagskredit fehlt 
oder für den vorgesehenen Zweck nicht ausreicht. Erträgt 
die Ausgabe keinen Aufschub, darf ein Nachkredit vorzeitig 
in Anspruch genommen werden. 

Konto Bezeichnung Nachkredit 
27.11.2020

Begründung

4501.024.01
4501.024.02
4502.031.01

Netzunterhalt
Unterhalt Pumpwerke / Reservoire
Erweiterung der Anlagen

Total

      50 000.00 
      30 000.00 
      20 000.00

100 000.00 

Leittechnikersatz
Leittechnikersatz
Leittechnikersatz

Der Gemeinderat beantragt

die Nachkredite zu Lasten des Voranschlags 2020 der 
Wasserversorgung Schübelbach über CHF 100 000.– zu 
genehmigen.

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss 
§ 41 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und 
 Gemeinden die Nachkredite zu Lasten des Voranschlags 
2020 der Wasserversorgung Schübelbach beurteilt.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die beantragten 
Nachkredite den gesetzlichen Bestimmungen.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir beantragen, die vorliegenden Nachkredite zu Lasten 
des Voranschlags 2020 der Wasserversorgung Schübel-
bach über CHF 100 000.– zu genehmigen.

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde 
Schübelbach
Bruno Hasler, Präsident
Yvonne Radamonti
Katja Meili
Martin Ebnöther

ANTRAG DES GEMEINDERATES

ANTRAG DER  
RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION
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TRAKTANDUM 6

BERICHT ZUM 
VORANSCHLAG 2021

Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger
Das Budget 2021 wird erstmals nach dem harmonisierten 
Rechnungs modell 2 (HRM2) vorgestellt. Dieses Modell ver-
folgt unter anderem das Ziel, dass die Vergleichbarkeit mit 
anderen Gemeinden erhöht wird. Weitere Informationen zum 
HRM2 können den  Ausführungen auf Seite 12 dieser Bro-
schüre entnommen werden. Da diverse Kosten neu direkt ver-
bucht werden, ist die Vergleichbarkeit mit  früheren Budgets 
nicht in vollem Umfang möglich. Es wird deshalb auch darauf  
verzichtet, die Zahlen der Vorjahre abzubilden. Neu  werden 
Investi tio nen über CHF 75 000.– in die Investitions rechnung 
aufgenommen und je nach  Nutzungsdauer ab geschrie ben. 
Gemeindekassier Manuel Steinegger und mit ihm der ge-
samte Gemeinderat betraten aufgrund dieser Veränderun-
gen viel Neuland. 
Im Voranschlag der Gemeinde Schübelbach für das Jahr 
2021 steht einem Aufwand von CHF 31 686 955.– ein Er-
trag von CHF 29 558 755.– gegenüber. Somit resultiert ein 
Aufwandüberschuss von CHF 2 128 200.–. Dieser Betrag 
kann mit dem per 31. Dezember 2019 vorhandenen Eigen-
kapital von CHF 5,5 Mio. gedeckt werden. 

Erwartungen für das Jahr 2020
Gemäss Hochrechnung per Ende September wird die Rech-
nung 2020 der Gemeinde Schübelbach voraussichtlich bes-
ser abschliessen als budgetiert. Derzeit nur sehr schwer ab-
zuschätzen sind die unmittelbaren Folgen der Corona-Krise 
für den Finanzhaushalt. Es wird Positionen geben, welche 
einen Nachkredit auslösen werden. Dem gegenüber gibt es 
aber auch Minderausgaben, weil Investitionen nicht getätigt 
werden konnten. 

Steuerfuss für das Jahr 2021
Als Folge des coronabedingten Lockdowns konnten einige 
Projekte nicht angegangen respektive umgesetzt werden. 
 Somit entstehen im Jahr 2020 dafür auch keine Kosten.  
Einzelne dieser Posten sind nun im Budget 2021 und im  
Finanzplan 2022 abgebildet. Wie die unmittelbaren sind auch  
die mittelbaren Auswirkungen des Coronavirus wie Minder - 
einnahmen bei den Steuern nur schwer zu pronostizieren. 
Im Budget haben wir uns an die Empfehlungen des Kantons  
angelehnt und bei den Steuereinnahmen einen Abzug von  
6,5 Prozent (CHF 1,1 Mio.) einkalkuliert. Obwohl das Budget  
ein grosses  Defizit vorsieht, hat der Gemeinderat nach in-
tensiver Beratung beschlossen, den Steuerfuss unverändert 
bei 180 Prozent einer Einheit zu belassen. 

Erfolgsrechnung 2021 der Gemeinde
Bei der allgemeinen Verwaltung sind die Kosten für die 
geplante Neuorientierung bei der IT-Infrastruktur unterge-
bracht. Es ist vorgesehen, die Gemeindeverwaltung einer 
externen Stelle anzuschliessen. Somit müssen wir künftig 
weniger in die stetig wachsenden Anforderungen investie-
ren. Gleichzeitig ist geplant, ein Zeiterfassungssystem an-
zuschaffen und die Telefonie den heutigen Standards und 
Anforderungen anzupassen. Bei der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit ist mit einer Zunahme der Betreibungen zu 
rechnen. Innerhalb der Bildung gibt es eine Erhöhung bei 
den Lehrmitteln gemäss Lehrplan 21. Ebenfalls werden die 
Kosten für die Schulpsychologie steigen. Die Aufwendun-
gen für Kultur, Sport und Freizeit sind weiterhin tief. Die 
Aufwendungen für die soziale Sicherheit, insbesondere 
bei der wirtschaftlichen Hilfe, sind schwer zu budgetieren. 
Bei der Pflege finanzierung ist eine Aufwandsteigerung zu 
erwarten. Beim Verkehr und der Nachrichtenübermittlung 
sind die  direkten Aufwendungen tiefer, weil grössere Un-
terhaltskosten an den Gemeindestrassen in die Investiti-
onsrechnung aufgenommen und ordentlich abgeschrieben 
werden. Die im Ressort Umweltschutz und Raumordnung 
enthaltenen Spezialfinanzierungen der Abfallbeseitigung 
schliessen mit einem kleinen und diejenige der Abwasser-
beseitigung mit einem grossen Aufwandüberschuss ab, 
welche jedoch beide durch das vorhandene Eigen kapital 
der jeweiligen Spezialfinanzierung gedeckt sind. Der Auf-
wand für den von diesem ins nächste Jahr verschobene 
Business-Apéro wurde ins neue Budget Volkswirtschaft 
aufgenommen. 

Investitionsrechnung 2021 und Finanzplan 2022–2023
Für die Sanierung der Sanitätshilfestelle im Gutenbrunnen 
wurde, weil das Geschäft verschoben wurde, wiederum der 
gleiche Betrag von CHF 900 000.– eingestellt. Diese Aus-
gaben werden fast vollumfänglich durch Bundesbeiträge 
finanziert. Ebenfalls um ein Jahr verschoben wurde der Pro-
jektierungskredit von CHF 250 000.– für die Schulraumer-
weiterung beim Schulhaus Gutenbrunnen. Die Investitionen 
für den Dorfplatz Buttikon und den Kunstrasenplatz Siebnen 
wurden, weil über diese Geschäfte voraussichtlich erst in der 
zweiten Jahreshälfte 2021 befunden wird, in das Jahr 2022 
verschoben. Bei den aufgeführten Beträgen handelt es sich 
um Planzahlen resp. Kostenschätzungen. Die verbindlichen 
Zahlen folgen jeweils mit dem eigentlichen Sachgeschäft. 
Für die Finanzierung dieser Projekte wird eine Steuererhö-
hung unumgänglich. 
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Alters- und Pflegeheim Obigrueh
Grundsätzlich ist ein normales Betriebsjahr geplant. Doch 
könnte es wegen allfälligen Massnahmen im Zusammen-
hang mit dem Coronavirus noch zu Veränderungen kommen.  
Dank einer Anpassung der Pflegetaxen zeigt das Budget –  
trotz zusätzlichem Fachpersonal – einen kleinen Gewinn. Für 
die Planung, wie es beim Alters- und Pflegeheim weiterge-
hen soll, wurde der bereits im Finanzplan der Investitions-
rechnung der Gemeinde eingestellte Betrag übernommen.

Elektroversorgung
Da auch bei der Spezialfinanzierung Elektroversorgung 
 Beträge über CHF 75 000.– in die Investitionsrechnung 
 aufgenommen und gemäss Vorschriften abgeschrieben 
werden, ergibt sich gegenüber den Vorjahren eine Ände-
rung. Für die Modernisierung der Rundsteuerung sind  
CHF 125 000.– vorgesehen und für die Erweiterung der Ver-
teilnetze CHF 720 000.–. Da bis anhin die Investitionen direkt 
abgeschrieben wurden, sind hier zusätzliche Abschreibun-
gen nötig. Dies ist zulässig, wenn diese ins Budget aufge-
nommen werden und kein Aufwandüberschuss besteht.

Wasserversorgung 
Wie bei der Elektroversorgung wird auch bei der Spezial-
finanzierung Wasserversorgung neu eine Investitions-
rech nung geführt. Für den Betrieb und Unterhalt sind  
CHF  285 000.– eingestellt und für den Ausbau der Anla-
gen CHF 350 000.–. Auch hier sind zusätzlich Abschrei-
bungen geplant. 
Zum Schluss bedanke ich mich bei Gemeindekassier 
 Manuel Steinegger, der gesamten Verwaltung, den Kolleginnen 
und Kollegen im Gemeinderat und allen Abteilungsleitenden 
für die konstruktive Zusammenarbeit.

Schübelbach, im Oktober 2020 
Der Säckelmeister

Heinrich Züger

Abgaben der Spezialfinanzierungen für das 
Jahr 2021 
Der Gemeinderat hat nach erfolgter Prüfung der Spezial-
finanzierungen durch die Rechnungsprüfungskommission 
beschlossen, die Abgaben für die Spezialfinanzierungen 
Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben, Abwassergebühren und  
Kehrichtgrundgebühren unverändert beizubehalten.

Feuerwehrpflicht-Ersatzabgaben  
(Konto 1500.4200.00)
Steuerbares Einkommen Ersatzabgaben
CHF 0 – 9 999 CHF 70.–
CHF 10 000 – 19 999 CHF 110.–
CHF 20 000 – 39 999 CHF 120.–
CHF 40 000 – 49 999 CHF 130.–
CHF 50 000 und mehr  CHF 140.–
Quellensteuerpflichtige CHF 120.–

Abwassergebühren (Konto 7200.4240.71)
Verbrauchsgebühr, pro m3 CHF  1.80
Kehrichtgrundgebühren exkl. MwSt.  
(Konto 7300.4240.72)
Private Haushaltungen  CHF 55.– 
(inkl. Ferienwohnungen)
Kleinstgewerbe- und CHF 35.– 
Dienstleistungsbetriebe
Mittlere Gewerbe- und CHF 60.– 
Dienstleistungsbetriebe (inkl. Landwirtschaft)
Übrige Industrie- und CHF 75.– 
Dienstleistungsbetriebe
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Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2) 
Einleitung
Mit dem Ziel einer möglichst harmonisierten Rechnungs-
legung in allen Kantonen und Gemeinden hat die Konferenz 
der kantonalen Finanzdirektorinnen und  Finanzdirektoren 
(FDK) im Januar 2008 das Handbuch «Harmonisiertes Rech - 
nungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2»  
verabschiedet. Bei der Ausarbeitung orientierte sich die FDK 
unter anderem an den International Public Sector Standards 
(IPSAS), hat jedoch verschiedene Erleichterungen vorgese-
hen. Das Handbuch HRM2 ersetzt die Fachempfehlungen 
FDK aus dem Jahr 1981 (HRM1) und enthält 20 Fachemp-
fehlungen zur öffentlichen Rechnungslegung sowie einen 
neuen Kontenrahmen.

Ausgangslage
Die Schwyzer Bezirke und Gemeinden erhalten per 1.  Januar 
2021 neue – auf HRM2 abgestimmte – Rechnungslegungs-
vorschriften. Der Kantonsrat hat mit Beschluss vom 30. Mai 
2018 das neue Finanzhaushaltsgesetz für die Bezirke und 
Gemeinden verabschiedet (SRSZ 153.100). Das Gesetz 
 regelt die Steuerung der Finanzen, die Ausgaben und  deren 
Bewilligung sowie die Rechnungslegung und kommt mit 
dem vorliegenden Voranschlag und Finanzplan erstmals zur 
Anwendung.

Steigerung von Informationsgehalt und Transparenz 
in der Rechnungslegung
Mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften soll den Be-
hörden, aber auch der Öffentlichkeit, ein klares und wahr-
heitsgetreues Bild der tatsächlichen Vermögens-,  Finanz- und 
Ertragslage vermittelt werden. Im Sinne einer allgemeinen 
Zielsetzung soll damit der Grundsatz der «true and fair view» 
in der Rechnungslegung verfolgt werden. Die Rechnungs-
legung richtet sich nach HRM2, welches einen neuen Kon-
tenplan, die konsequente Anwendung der periodengerech-
ten Abgrenzungen und transparentere Bilanzierungs- und 
Bewertungsgrundsätze vorsieht.

Neuerung im Voranschlag und Finanzplan
Mit HRM2 werden im Wesentlichen die folgenden Neuerun-
gen beim Voranschlag und Finanzplan eingeführt: 
• Die Jahresrechnung orientiert sich an den  Bezeichnungen 

der Privatwirtschaft mit Erfolgsrechnung und Bilanz. 
• Die Erfolgsrechnung wird neu dreistufig dargestellt (be-

triebliches Ergebnis, Finanzergebnis und ausserordentli-
ches Ergebnis). 

• Die Konten gliedern sich nach Aufgaben (funktionale Glie-
derung) und innerhalb diesen nach dem Kontenrahmen 
des harmonisierten Rechnungsmodells. In der ordentlichen 
Darstellung wird nach Hauptkonten zusammengefasst.

o Funktionen nach HRM2
0 = ALLGEMEINE VERWALTUNG
1 =  ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
2 =  BILDUNG
3 =  KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
4 =  GESUNDHEIT
5 =  SOZIALE SICHERHEIT
6 =  VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

7 =  UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
8 =  VOLKSWIRTSCHAFT
9 =  FINANZEN UND STEUERN

o Zusammengefasste Hauptkonten nach HRM2
30 =  Personalaufwand
31 =  Sach- und übriger Betriebsaufwand
33 =  Abschreibungen Verwaltungsvermögen
34 =  Finanzaufwand
35 = Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im   
 Fremdkapital
36 = Transferaufwand (von der Gemeinde geleistete

Beiträge an Kanton, andere Gemeinden, Zweck-
verbände, öffentliche und private Unternehmun-
gen, private Haushalte usw.)

37 =  Durchlaufende Beiträge
38 =  Ausserordentlicher Aufwand
39 =  Interne Verrechnungen
40 =  Fiskalertrag
41 =  Regalien und Konzessionen
42 =  Entgelte
43 =  Verschiedene Erträge
44 =  Finanzertrag
45 =  Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

im Fremdkapital
46 = Transferertrag (von der Gemeinde erhaltene 

Beiträge von Kanton, anderen Gemeinden, 
Zweckverbänden, öffentlichen und privaten  
Unternehmungen, privaten Haushalten usw.)  
inkl Grundstückgewinnsteuern, Finanzausgleich 
und Kantonsbeitrag Ausgleich STAF

47 =  Durchlaufende Beiträge
48 =  Ausserordentlicher Ertrag
49 =  Interne Verrechnungen
90 = Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds 

im Eigenkapital 
• Die Finanzplanjahre werden tabellarisch dem zu genehmi-

genden Voranschlag gegenübergestellt und in einem um-
fassenden Finanzplan dargestellt. 

• Für die Beurteilung der Finanzlage sind  Finanzkennzahlen 
definiert, die sowohl für die interne Führung, für Kapi-
talgeber, für die Finanzstatistik (Bund) wie auch für die 
 Öffentlichkeit und die Politik verständlich sind. 

• HRM2 schafft erstmals einen einheitlichen Kontenrahmen 
über sämtliche Stufen (Bund, Kantone, Bezirke und Ge-
meinden). 

Auswirkungen auf die Eröffnungsbilanz
Buchhalterische Auswirkungen werden sich in Bewertungs-
anpassungen (Bewertung des Finanzvermögens zum Ver - 
kehrs wert, Bereinigungen und Umgliederungen im Finanz- 
und Verwaltungsvermögen, Periodenabgrenzungen, Rück-
stellungen und Rechnungsabgrenzungen) im Rahmen der 
Eröffnungsbilanz nach HRM2 per 1. Januar 2021 ergeben. 
Diese liegen in der Natur des Wechsels der Rechnungs-
legung und haben keine direkten finanziellen Auswirkungen.
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TRAKTANDUM 7

Beschlussfassung über die Überführung des Pilot
projekts zur schulergänzenden Betreuung in ein dauer
haftes Angebot der Primarschule Schübelbach

Bericht:

Ausgangslage
Im August 2018 startete die Schule Schübelbach ein drei-
jähriges Pilotprojekt zur schulergänzenden Betreuung (SEB) 
an der Primarschule Schübelbach. Ende Juli 2021 endet 
das Pilotprojekt. Für die Weiterführung des Angebots ist 
eine rechtliche Grundlage notwendig. Mit der Einführung des 
 neuen Reglements über die schulergänzende Betreuung 
wird diese rechtliche Grundlage geschaffen und die SEB 
kann in ein dauerhaftes Angebot der Schule Schübelbach 
überführt werden.

Ausgangslage
Die schulergänzende Betreuung der Primarschule Schübel-
bach wurde im August 2018 mit insgesamt 17 angemelde-
ten Kindergarten- und Schulkindern eröffnet. Die Anzahl der 
betreuten Kinder ist seither konstant gestiegen. Per Start 
Schuljahr 2020/2021 wurden in der SEB Schübelbach 49 
Kinder ab dem Kindergarten bis Ende Primarstufe betreut. 
Somit besucht fast jedes 15. Kindergarten- und Primarschul-
kind die schulergänzende Betreuung Schübelbach. Die 
 Anmeldezahlen sind weiterhin steigend.
Der modulare Aufbau der schulergänzenden Betreuung er-
möglicht, dass Eltern ein für sie massgeschneidertes Ange-
bot zusammenstellen können. Zudem werden nur Angebote 
zur Verfügung gestellt, für die auch ein Bedarf besteht. Star-
tete die SEB Schübelbach 2018 mit einer Mittagsbetreuung 
und zwei Modulen zur Nachmittagsbetreuung, wurde das 
Angebot aufgrund der steigenden Anfrage bedarfsgerecht 
ausgebaut. Aktuell bestehen folgende Module:

Modul Zeit
Morgenbetreuung 7:00 – 8:10 Uhr
Vormittagsbetreuung 7:00 – 11:30 Uhr
Mittagsbetreuung 11:30 – 13:30 Uhr
Nachmittagsbetreuung 1 13:30 – 18:00 Uhr
Nachmittagsbetreuung 2 15:00 – 18:00 Uhr

Zur schulergänzenden Betreuung gehört auch ein Busbe-
trieb. Dieser ermöglicht den sicheren Transport der Kinder.
Die Nachfrage belegt, dass die schulergänzende Betreuung 
in der Gemeinde Schübelbach einem Bedürfnis vieler Eltern 
entspricht und deshalb in ein dauerhaftes Angebot umge-
wandelt werden sollte.

Reglement und Verordnung
Das neue Reglement findet Anwendung für die schulergän-
zende Betreuung von Kindern der Schule Schübelbach vom 

Eintritt in den Kindergarten bis zum Abschluss der Primar-
stufe. Es regelt insbesondere das Angebot, dessen Finan-
zierung sowie die Zuständigkeiten.
Der Gemeinderat Schübelbach wird ermächtigt, die Aus-
führungsbestimmungen für den Vollzug des Reglements 
zu erlassen («Verordnung zum Reglement über die schul-
ergänzende Betreuung der Gemeinde Schübelbach»). ln 
der Verordnung werden die formellen Anforderungen für die 
Antragsstellung, die Höhe der Pauschalbeiträge sowie die 
Auszahlungsmodalitäten geregelt.
Wird das Reglement vom Stimmvolk gutgeheissen, tritt die 
Verordnung ebenfalls in Kraft. Auf den Seiten 49 und 50 
dieser Broschüre sind die Entwürfe von Reglement und 
Verordnung im Wortlaut abgedruckt.

Kosten und Kostenentwicklung
Die Kosten der schulergänzenden Betreuung werden durch 
Beiträge der Erziehungsberechtigten und der Gemeinde ge-
tragen. Die Erziehungsberechtigten beteiligen sich an den 
Kosten für das schulergänzende Angebot mit folgendem 
Pauschalbeitrag pro Modul:

Modul Pauschalbeitrag der 
 Erziehungsberechtigten 
pro Modul

Morgenbetreuung CHF 10.– 
Vormittagsbetreuung CHF 40.– 
Mittagsbetreuung CHF 15.– 
Nachmittagsbetreuung 1 CHF 40.– 
Nachmittagsbetreuung 2 CHF 30.– 

Diese Pauschalbeiträge sind nicht kostendeckend. Die 
Kosten der Gemeinde Schübelbach für die schulergänzen-
de Betreuung beliefen sich im Kalenderjahr 2019 auf rund  
CHF 65 000 .–. Für die Folgejahre sind Kosten in annähernd 
gleicher Höhe vorgesehen.
In Relation zum Gesamtbudget der Gemeinde Schübelbach 
bewegen sich die Kosten für die schulergänzende Betreu-
ung im Bereich von rund 0,2 Prozent. Im Gegenzug wird mit 
höheren Steuererträgen gerechnet, da die schulergänzende 
Betreuung Erwerbsarbeit begünstigt.

Nutzen von Investitionen in die Kinderbetreuung
Ein bezahlbares Betreuungsangebot dient berufstätigen 
Müttern und Vätern und der Wirtschaft. Es bewirkt  höhere 
Steuereinnahmen, weil die Eltern mehr arbeiten können 
und die Familienhaushalte so über ein höheres Einkom-
men verfügen. Es fördert die Attraktivität der Gemeinde 
Schübelbach als Wohn- und Wirtschaftsstandort. Einkom-
mensstarke, gut ausgebildete jüngere Leute machen die 
Wohnortwahl in zwischen häufig vom Angebot an ausser-
familiärer Betreuung abhängig.
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Umsetzung
Das Sachgeschäft soll den Schübelbachner Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürgern an der Urnenabstimmung vom  
7. März 2021 zur Beschlussfassung unterbreitet werden. 
Die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger vorausgesetzt, 
tritt das neue Reglement per 1. August 2021 in Kraft. Die 
schulergänzende Betreuung der Schule Schübelbach kann 
damit dauerhaft fortgeführt werden.
Bei einer Ablehnung fehlt eine rechtliche Grundlage, um die 
schulergänzende Betreuung weiterzuführen. Das gut lau-
fende Angebot müsste demnach per Ende Juli 2021 ein-
gestellt werden.

Stellungnahme des Schulrates
Der Schulrat durfte das SEB-Pilotprojekt während drei Jah-
ren eng begleiten. Das bei Eltern und Kindern auf grosses 
Echo gestossene Angebot hat sich bestens bewährt. Für 
die Schule bedeutet es ein zeitgemässes Angebot, bei dem 
auf berufstätige Eltern eingegangen werden kann. Ebenso 
dient das SEB als zusätzliche Möglichkeit, Kinder in unser 

Schulsystem gut zu integrieren. Seit Beginn des Pilotpro-
jekts ist die Anzahl der Kinder, welche das SEB-Angebot 
nützen, stetig gewachsen. Diese Tendenz setzt sich auch im 
aktuellen Schuljahr fort.
Das SEB ist auf dem Weg zu einer ganzheitlich, modern ge-
leiteten Volksschule ein richtiger und wichtiger Pfeiler, wes-
halb sich der Schulrat für eine Überführung des Pilotprojekts 
in ein dauerhaftes Angebot einsetzt.

Empfehlung des Gemeinderates
Die schulergänzende Betreuung an der  Primarschule Schü-
bel  bach hat sich bewährt. Mit der Einführung des  neuen 
Reglements über die schulergänzende Betreuung kann 
das Pilotprojekt in ein dauerhaftes Angebot der Schule 
Schübelbach überführt werden. 
Der Gemeinderat empfiehlt daher, das neue Reglement über 
die schulergänzende Betreuung der Gemeinde Schübel-
bach zu genehmigen und als Sachgeschäft an die Urnenab-
stimmung vom 7. März 2021 zu überweisen. 

Familien Gemeinde Unternehmen
Direkter Nutzen Erhöhung der Erwerbsbeteiligung 

und Nutzung der erlangten 
Ausbildung

höhere Steuereinnahmen bessere Verfügbarkeit  
qualifizierter Arbeitnehmer/-innen

mehr Einkommen weniger Sozialhilfe
insgesamt bessere Integration 
der Kinder

Indirekter Nutzen insgesamt bessere Schulab-
schlüsse, Ausbildungs- und 
Einkommensmöglichkeiten

Attraktivitätsgewinn erhöhte Standortattraktivität  
für Unternehmen



Reglement über die schulergänzende  
Betreuung der Gemeinde Schübelbach 

I. ALLGEMEINES

Art. 1 Zweck
Dieses Reglement bildet die Grundlage für die Durchführung 
und die Finanzierung der schulergänzenden Betreuung der 
Gemeinde Schübelbach.

Art. 2 Ziele
1 Die Gemeinde Schübelbach stellt das Angebot an schu-

lergänzender Betreuung sicher. 
2 Die Unterstützung durch die Gemeinde Schübelbach 

verfolgt folgende Ziele:
 a) Erleichtern der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

sowie der beruflichen Aus- und Weiterbildung oder 
des Wiedereinstiegs in eine berufliche Tätigkeit;

 b) Fördern eines attraktiven Wohn- und Arbeitsumfeldes;
 c) Vermindern der Abhängigkeit von der Sozialhilfe;
 d) Ermöglichen von Eingliederungsmassnahmen der 

Arbeitslosenversicherung, der Invalidenversicherung 
oder der Sozialhilfe;

 e) Verbessern der sozialen und sprachlichen Integration 
und der Chancengerechtigkeit der Kinder;

 f) Umsetzen der Empfehlungen oder Verfügungen einer 
kantonalen oder kommunalen Behörde oder Fach-
stelle zum Schutz oder Wohl des Kindes.

Art. 3 Angebotsdefinition
1 Die Gemeinde Schübelbach bietet schulergänzende 

 Betreuungsangebote für Kinder der Kindergarten- und 
Primarstufe an.

2 Die schulergänzenden Betreuungsangebote stehen allen 
Kindern offen, welche den Kindergarten oder die Primar-
schule der Gemeinde Schübelbach besuchen.

3 Der Gemeinderat kann an Stelle oder in Ergänzung von 
gemeindeeigenen Angeboten Dritte zur Durchführung 
von Betreuungsangeboten beauftragen.

4 Die Betreuungsangebote sind freiwillig. Sie können  einzeln, 
d.h. modular, in Anspruch genommen werden.

5 Es besteht kein Anspruch auf Durchführung einzelner 
Module.

6 Die Aufnahme von Kindern richtet sich nach der Verfüg-
barkeit der Plätze. Es besteht kein rechtlicher Anspruch 
auf Aufnahme. Die Aufnahme erfolgt durch die  zuständige 
Abteilung. Bei Bedarf wird eine Warteliste geführt.

7 Der Ausschluss eines Kindes von den schulergänzenden 
Betreuungsangeboten ist möglich. Die Einzelheiten sind 
in der Verordnung geregelt.

Art. 4 Finanzierung und Unterstützung
1 Die Kosten der schulergänzenden Betreuung werden 

durch Beiträge der Erziehungsberechtigten und der Ge-
meinde getragen.

2 Die Höhe der Beiträge der Erziehungsberechtigten wird 
vom Gemeinderat in der Verordnung geregelt.

3 Wird ein Betreuungsangebot innerhalb der vereinbarten 
Betreuungseinheit nicht beansprucht, ist der Beitrag der 
Erziehungsberechtigten dennoch geschuldet. Ausnah-
men sind in der Verordnung geregelt.

Art. 5 Datenschutz
1 Die Erziehungsberechtigten erklären sich mit der Unter-

zeichnung der Anmeldung für die schulergänzende Be-
treuung damit einverstanden, dass die zuständige Abtei-
lung personenbezogene Daten der betreuten Kinder und 
deren Erziehungsberechtigten bearbeitet.

2 Die Weitergabe von besonderen Personendaten bedarf 
der Zustimmung der Betroffenen beziehungsweise des/
der Erziehungsberechtigten.

3 Die Erziehungsberechtigten können in die über ihr Kind ge - 
sammelten Daten Einsicht nehmen. Darunter  fallen Notizen,  
Korrespondenz und Protokolle, nicht jedoch persönliche 
Notizen der Mitarbeitenden, die als Gedanken stütze dienen.

Art. 6 Förderbeiträge
1 Die Gemeinde kann Beiträge für Projekte sprechen, wel-

che der Qualitätsverbesserung (z.B. Ausbildungsplätze, 
Förderung Qualität) oder der Förderung und/oder Inte-
gration von Kindern mit speziellen Bedürfnissen (z.B. 
Sprachförderung, Behinderungen) dienen.

2 Der Gemeinderat entscheidet abschliessend. Es besteht 
kein Rechtsanspruch.

II. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 7 Zuständigkeiten
1 Die zuständige Abteilung führt das schulergänzende An-

gebot und stellt den Betreuungsvertrag aus.
2 Die zuständige Abteilung ist befugt, für Personen in Aus-

nahmefällen spezielle Regelungen zu bewilligen.
3 Allfällige Verfügungen werden vom Schulrat erlassen.

Art. 8 Rechtsmittel
1 Bei Streitigkeiten zwischen Erziehungsberechtigten und 

der Schulleitung kann eine rekursfähige Verfügung ver-
langt bzw. erlassen werden. Sind die Betroffenen mit der 
Verfügung der Schulleitung nicht einverstanden, können 
sie dies innert einer nicht erstreckbaren Frist von zehn 
 Arbeitstagen seit Zustellung dem Schulrat schriftlich mit-
teilen. Damit wird die Verfügung vollständig aufgehoben 
und der Schulrat entscheidet selbst.

2 Gegen Verfügungen des Schulrats kann innert 20 Tagen 
seit deren Zustellung beim Regierungsrat des Kantons 
Schwyz schriftlich und begründet Beschwerde erhoben 
werden.

Art. 9 Verordnung
Der Gemeinderat regelt den Vollzug dieses Reglements in 
einer Verordnung.
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Verordnung zum Reglement über die  
schul ergänzende Betreuung der Gemeinde 
Schü belbach 

Art. 1 Anmeldung und Betreuungsvertrag
1 Die Erziehungsberechtigten melden ihr Kind bei der zu-

ständigen Abteilung an. Neue Anmeldungen sind jeweils 
per neue Abrechnungsperiode möglich.

2 Mit der Unterzeichnung der Anmeldung erklären sich die 
Erziehungsberechtigten mit den Regeln und der Tarif-
ordnung der schulergänzenden Betreuung der Schule 
Schübelbach einverstanden.

3 Die Anmeldung ist verbindlich und Basis für den Betreu-
ungsvertrag.

4 Der Vertrag gilt jeweils für ein Schuljahr. Es muss für je-
des Jahr eine Neuanmeldung erfolgen.

5 Der Betreuungsvertrag kann von beiden  Vertragsparteien 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zweimal 
jährlich auf Ende Juli und Ende Dezember gekündigt 
werden. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.

6 In Ausnahmefällen, z.B. bei Verlust der Arbeitsstelle, kann 
die Kündigung auch unter dem Jahr mit einem Monat 
Kündigungsfrist erfolgen.

7 Die zuständige Abteilung kann spezielle Regelungen in 
den Betreuungsvertrag aufnehmen.

8 Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge der Anmel-
dungseingänge berücksichtigt.

9 Bei Mangel an Plätzen gelten folgende Aufnahmekriterien:
 a) die Plätze werden aufgrund der Berufstätigkeit der 

Erziehungsberechtigten oder aus pädagogischen 
und/oder sozialen Gründen vergeben;

 b) Geschwister von Kindern, welche bereits an den Be-
treuungsangeboten teilnehmen, werden bevorzugt 
aufgenommen.

Art. 2 Ausschluss
1 Über den Ausschluss eines Kindes vom schulergänzen-

den Angebot der Gemeinde Schübelbach entscheidet 
die zuständige Abteilung.

2 Der Ausschluss eines Kindes von den Angeboten der 
schulergänzenden Betreuung ist möglich:

 a) wenn die erzieherischen Bedürfnisse des Kindes die 
Möglichkeiten des Betreuungspersonals übersteigen;

 b) wenn das Wohl anderer Kinder oder des Personals 
gefährdet ist;

 c) wenn eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Er-
ziehungsberechtigten nicht möglich ist;

 d) wenn die Erziehungsberechtigten bei der Anmeldung 
für die Angebote der schulergänzenden Betreuung 
falsche Angaben gemacht oder wichtige Tatsachen 
verschwiegen haben;

 e) wenn Rechnungen nicht bezahlt werden.
3 Vor dem Entscheid über einen Ausschluss erfolgen eine 

schriftliche Verwarnung sowie ein Gespräch mit den Er-
ziehungsberechtigten.

Art. 3 Beiträge der Erziehungsberechtigten
1 Die Erziehungsberechtigten bezahlen einen Pauschalbei-

trag pro Modul.
2 Die Pauschalbeiträge werden vom Gemeinderat festge-

legt, gemäss Anhang 1.
3 In den Pauschalbeiträgen sind allfällige Verpflegungskos-

ten inklusive.
4 Für besondere Umtriebe oder verspätetes Abholen kann 

eine Gebühr verrechnet werden. Die Höhe der Gebühr 
richtet sich nach dem Mehraufwand.

Art. 4 Rechnungsstellung
1 Die Abrechnungsperiode dauert von Schulferien zu 

Schulferien. Die besuchten Module werden anschlies-
send in Rechnung gestellt.

2 Die Rechnungsstellung erfolgt mit einer Zahlungsfrist von 
20 Tagen.

3 Auf die Verrechnung von nicht besuchten Modulen kann 
in folgenden Fällen verzichtet werden:

 a Mit fristgerechter Abmeldung: Krankheit und Unfall 
sowie Absenzen, welche durch den Schulbetrieb ver-
ursacht werden wie Schulreisen, Projekttage etc.

 b Auf Antrag: Spezielle Anlässe, wie z.B. Hochzeiten, 
Beerdigungen, Jokertage der Schule.

4 Das Einreichen eines entsprechenden Antrags für Fälle 
gemäss Art. 4 Abs. 3 liegt in der Verantwortung der Er-
ziehungsberechtigten.

Art. 5 Qualitätssicherung
Das schulergänzende Betreuungsangebot der Gemeinde 
Schübelbach wird regelmässig von der Schule Schübelbach 
qualitativ überprüft und verändernden Verhältnissen ange-
passt.

Anhang 1
Höhe der Pauschalbeiträge gemäss Art. 3 der Verordnung 
über die schulergänzende Betreuung:

Modul Zeit Pauschalbeitrag 
der Erziehungs
berechtigten 
pro Modul

Morgenbetreuung 7:00 – 8:10 Uhr CHF 10.– 

Vormittagsbetreuung 7:00 – 11:30 Uhr CHF 40.–

Mittagsbetreuung 11:30 – 13:30 Uhr CHF 15.–

Nachmittagsbetreuung 1 13:30 – 18:00 Uhr CHF 40.–

Nachmittagsbetreuung 2 15:00 – 18:00 Uhr CHF 30.–
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Der Gemeinderat beantragt

a. das Reglement über die schulergänzende Betreuung 
der Gemeinde Schübelbach zu genehmigen und als 
 Sachgeschäft an die Urnenabstimmung vom 7. März  
2021 zu überweisen,

b. den Gemeinderat mit dem Vollzug zu beauftragen.

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir das vorlie-
gende Geschäft anlässlich der Budgetprüfung am Dienstag, 
13. Oktober 2020, geprüft.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir beantragen, das Reglement über die schulergänzende 
Betreuung der Gemeinde Schübelbach zu genehmigen und 
an Urnenabstimmung vom 7. März 2021 zu überweisen.

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde 
Schübelbach
Bruno Hasler, Präsident
Yvonne Radamonti
Katja Meili
Martin Ebnöther

ANTRAG DES GEMEINDERATES

ANTRAG DER  
RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION



INFORMATIONEN
Sanierung Äussere Bahnhofstrasse in Siebnen; werterhaltende Massnahmen im 

Abschnitt Adlerstrasse bis Gemeindegrenze Wangen und Werkleitungsbau

Die Äussere Bahnhofstrasse zwischen der Adlerstrasse bis 
zur Gemeindegrenze Wangen, ein rund 300 m langes Stras-
senstück, befindet sich heute in einem schlechten Zustand. 
Im Frühjahr 2018 wurde die Strasse notdürftig geflickt. Es 
ist klar ersichtlich, dass Jahre der Benützung die zu erwarten-
den Spuren hinterlassen haben. Der Strassenbelag und die 
Randabschlüsse sind heute an zahlreichen Stellen schadhaft.
Aus diesem Grund ist eine dringend notwendige Sanierung 
des Strassenbelags und der Randabschlüsse vorgesehen. 
Ausserdem ist angedacht, wenn die Strasse ohnehin geöffnet 
wird, im gleichen Zug auch die Wasser- und EW-Leitungen 
zu sanieren. Die Abwasserleitungen sind von der Sanie-
rung nicht betroffen, da sie sich in gutem Zustand befinden. 
Das Vorhaben soll dem Werterhalt der Strasse dienen. Die 
Geometrie des Strassenraums – die Fahrbahnbreite und 
die Breiten der bestehenden Trottoirs – werden durch die 
 Sanierungsmassnahmen nicht verändert. Auch die bereits 
öffentlich aufgelegte und eingeführte Tempo-30-Zone mit ent-
sprechender Beschilderung und den sogenannten Berliner 
Kissen bleibt bestehen. Sie wurde gemeinsam mit der Ge-
meinde Wangen geplant und umgesetzt. Die Erfahrungen, 
die momentan mit den notwendigen Tempo-30-Einrichtun-
gen (Geometrie Berliner Kissen) gemacht werden, fliessen in 
die Sanierung mit ein.
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Mit der Sanierung wird zudem eine neue Bushaltestelle mit 
behindertengerechtem bzw. rollstuhlgängigem Zugang an 
der Breitfeldstrasse eingerichtet, wie dies vom Amt für öf-
fentlichen Verkehr schon länger gewünscht wird. Damit wird 
die zu lange haltestellenfreie Strecke von rund 900 m zwi-
schen dem Bahnhof Siebnen-Wangen und der Haltestelle 
«Siebnen, Schulhaus» behoben. Mit der neuen Haltestelle 
werden die umliegenden Quartiere besser ans öffentliche 
Verkehrsnetz angeschlossen.
Der Gemeinderat ist in Übereinstimmung mit den Ge-
meinde werken von der Dringlichkeit der Instandsetzung 
überzeugt, damit die Äussere Bahnhofstrasse wieder für 
viele Jahre benützt werden kann. Die Sanierung verursacht 
folgende Kosten:

Kosten gem. Vorprojekt +/-20 % Jahr 2021 Jahr 2022

Strassen 450 000.– 150 000.–

Elektrizitätsversorgung 190 000.– 50 000.–

Wasserversorgung 180 000.– 80 000.–

Schübelbach, im Oktober 2020
Gemeinderat Schübelbach



INFORMATIONEN
Tätigkeitsbericht Arbeitsintegration

Einleitung
Im Frühjahr 2020 konnte Luigi Grob, Job-Coach der Ge-
meinde Schübelbach, nahtlos an die Vermittlungserfolge 
aus dem Vorjahr anknüpfen. Seit Januar 2020 unterstützt 
ihn auch Daniel Herzog, der neue Leiter der Abteilung So-
ziales, in seiner Arbeit. Einige Prozesse konnten seither an-
gepasst und optimiert werden. Unter anderem wurden die 
Schnittstellen und Kompetenzen zur Sozialarbeit geregelt. 
Das wirkungsvolle implementieren einer neu geschaffenen 
Stelle braucht neben klaren Strukturen vor allem Geduld und 
auch Vertrauen von allen Seiten. Nur so können in dieser 
anspruchsvollen Aufgabe auch nachhaltige Erfolge erzielt 
werden. 

Die Arbeitsintegration in der CoronaZeit
Wie so vieles in diesem Jahr war auch die Arbeit der Ab-
teilung Soziales – insbesondere im Bereich der Arbeits-
integration – geprägt von der Corona-Pandemie. Neben den 
grossen Bemühungen, möglichst viele bestehende Arbeits-
einsätze während und nach dem Lockdown weiterzuführen 
und neue Türen zu öffnen, hat sich Luigi Grob – mit Unter-
stützung des Teams der Abteilung Soziales – in dieser Zeit 
um die Koordination der Freiwilligenarbeit gekümmert. 

Gross war in dieser Zeit die Solidarität der Schübelbachner 
Bevölkerung. Es haben sich viele freiwillige Personen und 
Vereine gemeldet, die ihre Hilfe angeboten haben. Meistens 
handelte es sich dabei um das Angebot, Botengänge und 
Einkäufe für ältere Leute und andere Personen, die zur Risiko-
gruppen gehörten, zu erledigen. In dieser Zeit haben sich 
denn auch einige Hilfesuchende gemeldet, die die angebo-
tene Unterstützung gerne in Anspruch genommen haben.

Aufgabenbereiche
Neben dem weiteren Aufbau und Pflege des Kunden-, Part-
ner- und Firmennetzwerks unterstützt Luigi Grob in seiner 
täglichen Arbeit Sozialhilfebezüger und Migranten der Ge-
meinde Schübelbach in den Arbeitsintegrationsprozessen 
(Standortbestimmung, Bewerbungsunterstützung, Wieder-
eingliederungsstrategie und Vermittlung). Die Voraussetzung 
dabei ist – neben der Vermittlungs- und Arbeitsfähigkeit – die 
Grundmotivation der Klienten, selber an der eigenen  Situation 
zu arbeiten.

Arbeitsintegration im Bereich der Sozialhilfe ist «Knochen-
arbeit». Einige Personen sind schon mehrere Jahre aus dem 
Arbeitsprozess ausgeschieden. Die Gründe dafür sind da-
bei häufig mehrschichtig. Die Arbeit besteht dann darin, den 
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 betroffenen Personen wieder Mut zu machen und ihnen auf-
zuzeigen, über welche Ressourcen und Fähigkeiten sie trotz 
allen Umständen verfügen.

Ziele der Klienten-Arbeit:

Standortbestimmung
• erkennen von eigenen Ressourcen  

und Potentialen
• aktivieren der Selbststeuerung
• Umsetzung erster Schritte
• Ziele und Massnahmen festlegen

Bewerbungsunterstützung
• arbeitsmarkttaugliche 

Bewerbungsunterlagen erstellen
• Gestaltung eines realistischen  

Bewerbungsprozesses
• Vorstellungsgespräche  

vorbereiten und üben

Wiedereingliederungsstrategie
• Abgleich persönliches Profil  

mit Job-Profil
• Stellensuchstrategie-Mix
• entwickeln einer individuellen  

Wiedereingliederungs strategie

Vermittlung
• Arbeitsmöglichkeiten finden
• Potenzialabklärung
• Belastbarkeitstraining
• Netzwerke als Teil der  

Arbeitsintegration nutzen

Erfolge
Wiederum konnte der Job-Coach einige Erfolge verbuchen. 
Neben befristeten und unbefristeten Anstellungen gehören 
auch soziale Einsätze dazu. Die Raumpaten der  Gemeinde 
Schübelbach, um nur ein Beispiel zu nennen, sind kaum 
mehr aus dem Ortsbild wegzudenken. Solche Aufgaben 
fördern das Selbstvertrauen der Klienten. Zudem tragen sie 
mit ihrem Arbeitseinsatz zum Allgemeinwohl der Bevölke-
rung bei. 

Teil- und Vollzeitanstellungen sind die grossen Highlights 
in der Arbeit des Job-Coaches. Wenn jemand durch die 
 direkte oder indirekte Unterstützung von der Sozialhilfe ab-
gelöst werden kann, ist das keine Selbstverständlichkeit. Für 
solche Erfolge braucht es – gerade in der heutigen Zeit – viel 
Geschick und ein intaktes Netzwerk.
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Vermittlungserfolg nach Beratung,  
Beschäftigungs und Anstellungsmodell

Anzahl Personen je nach  
Beschäftigungs und Anstellungs
modell

Total Okt. 2019 
bis Sept. 2020

Schnuppereinsätze / Probearbeiten 10
Praktikumsplätze 3
Lehrstelle 1
Soziale Integration / Einsatzplatz 18
befristete und unbefristete Stellen 10
Teillohnstellen 8
Total Vermittlungen 50

Total von der Abteilung Soziales 
zugewiesene Klienten

82

Sozialeinsätze in Stunden 1280

Anzahl Kundenbesuche /  
Beratungsgespräche

Total Okt. 2019 
bis Sept. 2020

Kundenbesuche (Arbeitgeber etc.) 80
Total Beratung Arbeitsintegration 220

Finanzieller Erfolg

Art der Leistung bzw. der  
Einsparungen

Total Okt. 2019 
bis Sept. 2020

Eingesparte wirtschaftliche 
Hilfe-Ablösung 

CHF 144 000.–

durch vermittelte Personen  
erzielte Löhne

CHF 25 000.–

Einsparung an Projektkosten  
(Einsatzprogramme) *

CHF 12 000.–

Integrationszulagen und  
Einkommensfreibeträge

CHF 24 000.–

Einsparung Sozialhilfe CHF 205 000.–

* Anstelle von kostenpflichtigen Projektplätzen, welche je nach 
 Angebot pro Monat zwischen CHF 1 200.– und CHF 2 000.– 
 kosten, konnten kostenlose Betreuungsstrukturen und Einsatz-
pl ätze etabliert werden. Dafür werden pro Monat und pro Person 
CHF 1 000.– Projekteinsparungen gerechnet.

Fazit
Es konnte trotz «Corona-Zeit» und den daraus entstande-
nen wirtschaftlichen Folgen auch in den vergangenen zwölf 
Monaten eine beachtliche Wirkung durch die Arbeit des 
Job-Coaches der Gemeinde erzielt werden. Die Abteilung 
Soziales hat sich in dieser Zeit flexibel und  anpassungsfähig 
gezeigt. Die verlagerten Aufgaben in Freiwilligentätigkeit 
 waren ein gutes Beispiel dafür.

Ausblick
Angesichts der zu erwartenden Zunahme der zu unterstüt-
zenden Personen und der Kosten für die Sozialhilfe braucht 
es eine lösungsorientierte Zusammenarbeit von  Sozialhilfe, 
Sozialversicherungen und politisch Verantwortlichen. Wirt-
schafts- und Sozialpolitik müssen so aufeinander abge-
stimmt werden, dass gleichzeitig der Wiedereinstieg ins 
Erwerbsleben optimal gefördert wird und keine Bevölke-
rungsgruppen in existenzielle Not geraten.

Das Projekt Dürrbach, mit welchem die Altersarbeit weiter 
den Anforderungen angepasst werden soll, wurde im Sep-
tember 2020 offiziell eröffnet. Die Räumlichkeiten werden viel-
fältig genutzt. Mit dem betreuten Bewerbungsbüro und der 
schulischen Unterstützung für Migrantinnen und Migranten 
möchte man im Sozielbereich vermehrt auf die Freiwilligen-
arbeit setzen. Unter der Anleitung des Job-Coaches werden 
die Freiwilligen in die Aufgabe der Bewerbungsunter stützung 
eingeführt und begleitet. So wird ein weiteres, erfolgs ver- 
sprechendes, Feld in der Arbeitsintegration aufgemacht.

Schübelbach, im Oktober 2020 
Abteilung Soziales



UNSERE GEMEINDEVERWALTUNG
Die Gemeindeverwaltung befindet sich im Gemeindehaus 

an der Grünhaldenstrasse 3 in Schübelbach.

Öffnungszeiten

Montag 8.30 bis 11.30 Uhr / 14.00 bis 18.30 Uhr
Dienstag 8.30 bis 11.30 Uhr / 14.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch 8.30 bis 11.30 Uhr / 14.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstag 8.30 bis 11.30 Uhr / 14.00 bis 17.00 Uhr
Freitag 8.30 bis 11.30 Uhr / 14.00 bis 16.30 Uhr
Samstag/Sonntag geschlossen

Termine ausserhalb der Bürozeiten können telefonisch vereinbart werden.

Verwaltung

Hauptnummer 055 450 56 56 gemeinde@schuebelbach.ch
Abteilung Soziales 055 450 56 86 soziales@schuebelbach.ch
AHV-Zweigstelle 055 450 56 52 ahv@schuebelbach.ch
Bauamt  
(an der Glarnerstrasse 37, Siebnen) 055 450 56 26 bauamt@schuebelbach.ch
Bestattungswesen 055 450 56 56 bestattungsamt@schuebelbach.ch
Einwohneramt 055 450 56 56 einwohneramt@schuebelbach.ch
Kassieramt 055 450 56 66 kassieramt@schuebelbach.ch
Gemeinderat 055 450 56 36 gemeinderat@schuebelbach.ch
Gemeindewerke 055 450 56 76 info@gemwerke-schuebelbach.ch
Kanzlei 055 450 56 36 kanzlei@schuebelbach.ch
Liegenschaftenverwaltung 055 450 56 22 liegenschaften@schuebelbach.ch
Sicherheit 055 450 56 59 sicherheit@schuebelbach.ch
Steueramt 055 450 56 66 steueramt@schuebelbach.ch
Umweltschutz 055 450 56 16 umweltschutz@schuebelbach.ch

  Internet: www.schuebelbach.ch
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Ausgangslage
Der Bundesrat am 28. Oktober 2020 in Art. 6c Abs. 1 Bst. a 
der Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage 
zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Verord-
nung besondere Lage; SR 818.101.26) die Durchführung von 
Versammlungen der Legislative auf eidgenössischer, kan - 
tonaler und kommunaler Ebene erlaubt. Vorausgesetzt blei-
ben in allen Fällen entsprechende Schutzkonzepte, die unter 
anderem folgende Vorgaben erfüllen:
• Es muss für die Einrichtung, den Betrieb oder die Veran-

staltung Massnahmen betreffend Hygiene und Abstand 
vorsehen.

• Es muss Massnahmen vorsehen, welche die Einhaltung 
der Maskentragpflicht gewährleisten.

Die Gemeinde Schübelbach führt am 27. November 2020 
ab 20.00 Uhr in der Turnhalle Stockberg in Siebnen eine Ge-
meindeversammlung durch und legt hiermit das geforderte 
Schutzkonzept vor. 

Zielsetzung
Ziel der Gemeinde Schübelbach ist der Schutz der Gesund-
heit der Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer, der 
Gäste, der Gemeinderätinnen und -räte und des Betriebs-
personals. Hierbei setzt die Gemeinde Schübelbach in grossem 
Masse auch auf die Eigenverantwortung.

Grundsatz
Das Schutzkonzept zeigt auf, wie die Gemeindeversamm-
lung vom 27. November 2020 unter Einhaltung von Schutz-
massnahmen durchgeführt werden kann. Für die Umset-
zung und Einhaltung des Schutzkonzeptes ist die Gemeinde 
Schübelbach zuständig.

Maskentragpflicht
Für die Gemeindeversammlung gilt eine generelle Masken-
tragpflicht. Gemäss Art. 3b Abs. 2 Bst. e Covid-19-Verord-
nung besondere Lage sind Rednerinnen und Redner von 
dieser Pflicht ausgenommen. Dieser Passus gilt einzig für 
Mitglieder des Gemeinderates und nur für die Dauer ihrer 
Reden.

Personen mit Maskentragdispens
Personen, die vor Ort nachweisen können, dass sie aus 
besonderen Gründen, insbesondere medizinischen, keine 
Gesichtsmasken tragen können, sind von der Maskentrag-
pflicht ausgenommen. Ihnen werden separat ausgeschiedene 
Plätze zugewiesen.

Contact-Tracing / Erfassung der Kontaktdaten
Da aufgrund örtlicher Gegebenheiten die vorgeschriebenen 
Abstände nicht eingehalten werden können, werden die Kon-
taktdaten (Name, Vorname, Wohnort und Telefonnummer) 
 aller Versammlungsteilnehmer vor dem Betreten des Ver-
sammlungslokals erfasst. 
• Variante 1: Einwurf des auf der zweitletzten Seite der 

Budgetbroschüre abgedruckten und vollständig ausge-
füllten Talons in einen der dafür vorgesehenen Behälter. 

• Variante 2: Eintragung der Kontaktdaten auf einer der be-
reitliegenden Listen.

Ein/e Mitarbeiter/in der Gemeindeverwaltung ist dafür ver-
antwortlich, dass alle Personen vor Betreten des Versamm-
lungslokals ihre Kontaktdaten angegeben haben. Die Ge-
meindeverwaltung stellt sicher, dass die Registrierzettel 
wäh rend 14 Tagen aufbewahrt werden. Danach werden die 
Zettel vernichtet. Die Gemeindeverwaltung verpflichtet sich, 
diese Daten einzig für ein allfälliges Contact-Tracing zu ver-
wenden. Sollte sich im Nachgang der Gemeindeversamm-
lung herausstellen, dass eine mit Covid 19 angesteckte 
Person an der Versammlung teilgenommen hat, müssen die 
Anordnungen der kantonalen Stellen befolgt werden.

Schutz von gefährdeten Personen
Angehörige der gefährdeten Personengruppen dürfen an 
der Gemeindeversammlung teilnehmen. Sie werden aufge-
fordert, sich bei einer Teilnahme so gut wie möglich vor einer 
Ansteckung zu schützen. Die Teilnahme von gefährdeten 
Personen an der Gemeindeversammlung ist letztlich eine in-
dividuelle Entscheidung und unterliegt der Eigenverantwor-
tung des Einzelnen.

Personen mit Krankheitssymptomen
Kranke Personen sollen auf jeden Fall zu Hause bleiben. 
Hierfür gelten die Bestimmungen des BAG zur Vorgehens-
weise bei Symptomen wie Fieber, Husten, Kopf- und Hals-
schmerzen.

Eingangskontrollen
• Die Versammlungsteilnehmenden werden angehalten, 

frühzeitig zur Gemeindeversammlung zu erscheinen, da-
mit es möglichst nicht zu Menschenansammlungen an 
den Eingängen kommt.

• Am Eingang zur Turnhalle stehen Dispenser mit Desinfek-
tionsmittel bereit. Versammlungsteilnehmende sind aufge-
fordert, die Hände zu desinfizieren.

COVID-19-SCHUTZKONZEPT  
für die Gemeindeversammlung vom 27. November 2020



• Die Bürgerinnen und Bürger verlassen im Anschluss an 
die Versammlung gemäss Aufforderung des Versamm-
lungsleiters den Saal geordnet und koordiniert.

Informationskonzept
Als Massnahmen zur Information der anwesenden Personen 
über allgemeine Schutzmassnahmen wie Maskenpflicht, 
Hände-, Husten- und Schnupfenhygiene werden prominent 
Hinweisplakate angebracht. Zusätzlich wird dieses Schutz-
konzept in der Broschüre der Gemeindeversammlung und 
auf der Homepage der Gemeinde Schübelbach veröffentlicht.

Distanzregeln
Die «physische Distanz» von 1,5 m Metern ist beim Eintref-
fen und beim Verlassen des Versammlungslokals eigenver-
antwortlich einzuhalten. 

Wortmeldungen
Bürgerinnen und Bürger, welche sich zu einem Geschäft 
äussern wollen, haben dies mit Handerheben anzumelden. 
Ein/e Mitarbeiter/in der Gemeindeverwaltung wird sich dar-
aufhin mit einem an einer Verlängerung befestigtem Mikro-
fon zu den Personen begeben. Weder das Mikrofon noch 
die Verlängerung dürfen durch die Redner berührt werden.

Recht zur Teilnahme
Die Stimmberechtigten haben grundsätzlich ein Recht auf 
Teilnahme an der Gemeindeversammlung vom 27. Novem-
ber 2020 und damit zur Wahrnehmung ihrer politischen 
Rechte. Ausnahmen bilden Personen mit Krankheitssymp-
tomen gemäss Ziffer 8.

  Gemeinde Schübelbach
  Othmar Büeler, Gemeindepräsident
  Martin Müller, Gemeindeschreiber
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• An der Gemeindeversammlung herrscht Maskenpflicht.

• Bitte erscheinen Sie frühzeitig, da die Einnahme der Sitzplätze aufgrund des Schutzkonzeptes länger dauern kann.

• Bitte besuchen Sie die Gemeindeversammlung nur, wenn Sie sich gesund fühlen (keine Krankheitssymptome wie Geschmacks-
verlust, Fieber, Husten, Kopf- und Halsschmerzen).

• Bitte nehmen Sie den unten stehenden Talon ausgefüllt mit. Sie erleichtern damit die Registrierung für das Contact-Tracing.

✂

Teilnehmer an der Gemeindeversammlung vom 27. November 2020 in Siebnen

Name / Vorname:

Adresse:

Telefonnummer:

Name / Vorname:

Adresse:

Telefonnummer:

Name / Vorname:

Adresse:

Telefonnummer:

Name / Vorname:

Adresse:

Telefonnummer:

Auf Anfrage werden die Kontaktdaten an  
die kantonalen Behörden weitergeleitet.  
Nach 14 Tagen werden die Daten vernichtet.

DIE GEMEINDEVERSAMMLUNG  
ZU ZEITEN VON COVID 19
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Neues Coronavirus

Aktualisiert am 29.10.2020

www.bag-coronavirus.ch

Abstand halten. Maskenpflicht, wenn  
Abstandhalten nicht  
möglich ist.

Wenn möglich im 
Homeoffice arbeiten.

Maskenpflicht in  
öffentlich zugänglichen 
Innen- und Aussen- 
bereichen und im öffent- 
lichen Verkehr.

Gründlich Hände 
waschen.

In Taschentuch oder 
Armbeuge husten und 
niesen.  

Hände schütteln
vermeiden.

Mehrmals täglich  
lüften. 

Veranstaltungen:
Öffentlich max. 50 Pers.
Privat max. 10 Pers.
Ansammlungen im öff. 
Raum max. 15 Pers.

Bei Symptomen 
sofort testen lassen 
und zu Hause bleiben.

Zur Rückverfolgung 
immer vollständige
Kontaktdaten angeben.  

Um Infektionsketten zu  
stoppen: SwissCovid  
App downloaden und 
aktivieren.

Bei positivem Test: 
Isolation. Bei Kontakt mit 
positiv getesteter Person: 
Quarantäne.

Nur nach telefonischer
Anmeldung in Arztpraxis 
oder Notfallstation.

Weniger Menschen 
treffen.

In bestimmten Kantonen gelten strengere Regeln

SwissCovid App
Download
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